
Achse1

Achse2

Achse3

Achse4

Achse5

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

(NPfl.)

(VB Pfl.)

(VB Pfl.)

(VB Pfl.)

(VB Pfl.)

E

(b i t .)

(b it .)

(VB Pfl.)

(NPf l.)

(VB Pfl.)

(VB Pfl.)

(VB Pfl.)

E

(unb ef.)

(BP fl.)

(b it .)

(Sch otter )

(Grün land/W iese )

(VB Pfl.)

K

K

K

N

N

(Rebf lä ch e )

(Reb flä che )

(Re bflä che )

(Rebflä che )

(A cker )(G rü n land/W iese )

E

K

K

Schacht ist verdeckt

Leitungsverlauf unklar

K

PP100113

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

E E

E E

E
E

E
E

E

E

E

E
E

E
E
E

E

E

E

E

N

N

N

E

N

N

N

E

E

(unbef.)

N

N

N

N

E

1866

1892

1868

1906

1907/3

1918

1919
1920

1908

1909

1930/3

1910

1930/4

1930/5

1912

1894

1895

1896/2

1897 1905

1915

1916

1913

1930/7

1914

1897/2

1940/1

1930/21

1930/22

1930/23

1930/24

1940/5

1930/25

1940/6

1940/7

1930/9

1930/10

1930/11

1930/12

1930/13

1900

1903

1930/14

1930/27

1930/15

1930/28

1930/16

1930/17

1930/30

1930/18

1930/31

1930/32

1930/20

1944

1945

1945/1
1963/5

1945/2

1945/4

1947/1 1948

1949

1963/1

3379

1830/9

1830/10

1830/12

1830/13

1830/15

1830/2

1830/16

1830/3

1830/17

1830/18

1810/36

192/16

1805/12
1810/11

1810/29

1810/33

1805/1

1830/5

1830/6

1810/44

1810/45

383/3

1907/7

1940/2

383/2

1830/21

1963/11

1800/28

380/7

1830/25

1830/28
1800/10

1830/40

1847/1

1940/8

1974/16

1974/3

1980/2

1974/7

1963/10

2112

1893

1896

2118/3

2104

1905/2

1917

1907/6

1930/2

1911

1930/6

1930/8

1898

1904

1930/29

1930/19

1940/3

1940/4

1930/26

1947

1948/1

1810/3

1810/18

1810/43

1830/11

1830/1

1830/4
380/8

192/15

374

1830/26

1830/27

1830/29

1830/30

1830/31

1830/32

1851/3

1830/33

1830/34

1830/39

1830/19

1830/20

1830/22

1830/23

1850/7

1973

1977/1

1974/2

1979

1980

1974/4

1974/6

1981

1982

1974/9

1982/2

1974/13

1982/3

1941/3

1942

1942/1

1942/2

1967

1968/5

1974/17

1972

1974/18

1972/2

1977

1963/8

1963/9

1983/12

2113

2118
2118/2

2119

2137

2120

2070

2074

2075

2080

2085

2100/1

1983/7

2111

2100/2

2105
2106

2107

1851/4

1865

1822/10

1822/11

1820/39

1820/40

1820/41

1820/42

1820/35

1820/34

1820/33

1820/32

1820/27

1820/26

1820/25

1820/24

1820/22

1820/21

1822/9

1822/8

1822/7

1822/6

1822/5

1822/4

1822/3

1820/20

1820/19

1820/18

1820/17

1820/16
1820/15

1820/14

1820/1 1820/2

1820/4

1820/5

1820/6

1820/7

1805/13

1983/22

1983/21

1983/20

1983/19

1983/18

1983/17

1983/16

1983/15

1983/14

1983/13

1821/3

1821/2

1821/1

9 28

1

24

26

35

18

50

1

13

18

11

16

16

14

9

12

31

29

33

12

17

10

6

21

20

18

19

14

6
5

9

8

15

1
4

1
2

1
3

16

8

10
1
1

1

6

2

4

7

2

4

1

14

2
4

2
0

2
2

5

16

18

19

9

12

7

14

12

15

10

13

8

1

6

1 4

1

21 a
21 b

6
4 24 a

1 
a

26

17

19

3

Allgemeinbildende Schule

2

17

2

7

10

5

8

3

1
1

11

3

2

22

12

22

36

32

15
30

6

34

13

1

28

2711

23 a
23 b

2

10

7

5

9

3

4 a
4 b

14

Wochenendplatz

Im Weinberg

In der Großen Böllwiese

Am Kirschberg

Am Rückweg

Rechts am Weitersberg

Bennhauser Pfad

Im Baumstück

B
öllw

iese

B
ö
llw

ie
se

B
öllw

ie
se

Im Goschental

A
uf dem

 K
eller

W
e
ite

rsw
e
ile

r W
e
g

Am Katzenstück 

2
2
9
.0

0

2
3
2
.0

0

2
3
4.

0
0

244.00

246.00
246.00

246.00

24
7.0

0

249.00

251.00

252.00

252.00

25
3
.00

2
54.00

257.00

26
1.00

261.00

262.00

264.00

264.00

264.00

269.00

2
3
1
.00

2
3
3
.0

0

236.00

23
6.

00

237.00

238.00

239.00241.00

241.00

242.00

2
4
2
.00

2
4
3
.0

0

243.00

2
44

.0
0

2
4
6
.0

0

246.00

247.00

247.00

247.00

247.00

2
4
8
.0

0

248.00

248.00

248.00

248.00

249.00

249.00

24
9.

00

24
9.

00

251.00

2
5
1
.0

0

2
5
1
.0

0

2
52

.0
0

2
5
2

. 0
0

252.00

2
5

3
.0

0

253.00

2
53

.0
0

25
3.

00

253.00

25
4.

00

2
5
4
.00

254.00

254.00

256.00

256.00

256.00

256.0
0

25
7.

00

2
5
7
.0

0

258.00

2
5
8
.0

0
2

5
8

.0
0

259.00

25
9.

00

2
5
9
.0

0

261.00

261.00

261.00

261.00

262.00

262.00

262.00

262.00

2
6
2
.0

0

262.00

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

266.00

266.00

266.00

2
6

6
.0

0

266.00

266.00

266.00

267.00

267.00

26
7.

00

267.00

267.00

267.00

268.00

268.00

268.00

268.00

269.00

E/D

A1

A1

1

3

4

5

6

7 8
9

10
11

12 13
14

41 42
43

44

45

46

39

38

37

40

35

36

3433
32

31

21 22 23 24 25

26

20

19

18

17

16
15

27

28

29

30

Plan
stra

ße 
A

Planstraße B Planstraße B

Planstraße C

A1

A1

C

C

C

C

D

D
DD

E

E

B

B

E

E

A2

A2

6

6

6

6

6 7
,5

4,5

4,5

3

1
8

3

33

3

33
1
53 3

3
3

15

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3

2
0

3

34,5
3

3 3

3

3

3

Fernwasserleitung

Stromkabel

Wi

Fw

A1

3 3
15

15

3
1

5

3,
3

3

3

3
3

A1

2

3

3

3

33

3

3

3D

6

10

10

1
0

1
0

10

9

5
, 5 1
7

2
1

8
.3

24
5.

00

240.00

265.00

265.00

265.00

265.00

265.00

265.00

265.00

2
6
0

.0
0

26
0.

00

2
5
5
.0

0

2
5
5

.0
0

25
0.

00

250.00

250.00

250.00

245.00

2
45 .0

0

240.00

235.00

265.00

260.00

255.00

24
0.00

240.00

23
5.

00

Fw

WiG

WiG

4,54
,5

0,4 0,7

FH max.: 6,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich A1

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

0,4 0,7

FH max.: 8,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich B

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

0,35 0,6

FH max.: 6,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich C

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

0,4 0,7

FH max.: 8,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich D

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

0,4 0,7

FH max.: 8,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich E

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

E/D

E/D

E

E/DE/D

0,4 0,7

FH max.: 8,50 m

WA

DN 0°- 45°
o

II

Teilbereich A2

alle außer 
Schmetterlings und 
Tonnendächer

E/D

vo
ra

u
ss

ic
h

tl
ic

h
es

W
as

se
rs

ch
u

tz
g

eb
ie

t 
Z

o
n

e 
III

vo
ra

u
ss

ic
h

tl
ic

h
es

W
as

se
rs

ch
u

tz
g

eb
ie

t 
Z

o
n

e 
II

A1 A1

3,00 x 3,00m

1
,2

0
m

Kataster 
UTM (ETRS 89) Juli 2016Grundkarte :

Planungsgrundlagen ZeichenDatum

März 2018 Pen

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe. Für die Lagegenauigkeit kann keine 
Gewährleistung übernommen werden.Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- 
und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Sonstiges
Fernwasserleitung   : Pfalzgas 10.10.2017
Stromkabel   : Pfalzwerke AG 16.10.2017
Stromfreileitung   : Pfalzwerke AG 16.10.2017

Vermessung
Aufnahme : Tachymetrische Aufnahme 28.09.2017 März 2018 Sta

Koordinaten : ETRS 89
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Legende
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, 4.7 ha 

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

o

WA

SONSTIGE PLANZEICHEN

    Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
    Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

1 2

3 4

5 6

7

1. - Gebietsart

2. - Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

3. - Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

4. - Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

5. - Bauweise / zulässige Hausformen

6. - Dachform / Dachneigung mit Mindest- und Höchstmaß

7. - Firsthöhe (FH) als Höchstmaß

Anordnung der Nutzungsschablone

Zweckbestimmung:

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und

Wasser

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen

Versickerung von Niederschlagswasser

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

oberirdisch 

unterirdisch

Wi Wirtschaftsweg

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

WiG Wirtschaftsweg (unbefestigter Grasweg)

E/D nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

öffentliche Grünfläche

Abwasser

Anpflanzen von:

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiges Beflanzungen und für die 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b und Abs.6 BauGB)

Zweckbestimmung:

D Fläche für geplante Druckminderanlage (nachrichtliche Übernahme)

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs.1 Nr.25b und Abs.6 BauGB)

20-kV- Mittelspannungsfreileitung wird abgebaut (nachrichtliche Übernahme)Fw Fußweg / Fahrweg

Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)2 Wo

voraussichtlicher Verlauf der Wasserschutzzonen III und II

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Höhenschichtlinien

bestehende Grundstücksgrenze

10.0

KENNZEICHNUNGEN

304.00

Maßangaben in Meter

A1

Habitate für Eidechsen

Ausgleichsmaßnahme A1: Baumpflanzung (48 Stk). und Lesesteinhaufen (4 Stk.)

Textliche Festsetzungen

zur Aufstellung des Bebauungsplanes „In der Halle“

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des BauGB

i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. S. 3634) in der aktuellen

Fassung und der BauNVO i.d.F der Bekanntmachung vom 21. November 2017

(BGBl. I S. 3786) in der aktuellen Fassung

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO)

a. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzung wird das Plangebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA)

gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Allgemein zulässige Nutzungen sind hier nach § 4 Abs. 1 BauNVO:

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht

störende Handwerksbetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, dürfen im

Baugebiet gemäß § 13 BauNVO einzelne Räume für ihre Tätigkeit nutzen.

b. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 3

BauGB (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für

Verwaltungen) im Baugebiet ausnahmsweise zulässig sind.

c. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5

BauGB (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes

unzulässig sind.

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

a. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung in den jeweiligen Teilbereichen wird entsprechend der folgenden

Aufstellung festgesetzt:

Teilbereich A1+2:

Grundflächenzahl : 0,4 (GRZ)

Geschossflächenzahl : 0,7 (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse : II

Teilbereich B:

Grundflächenzahl : 0,4 (GRZ)

Geschossflächenzahl : 0,7 (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse : II

Teilbereich C:

Grundflächenzahl : 0,35 (GRZ)

Geschossflächenzahl : 0,6 (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse : II

Teilbereich D:

Grundflächenzahl : 0,4 (GRZ)

Geschossflächenzahl : 0,7 (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse : II

Teilbereich E:

Grundflächenzahl : 0,4 (GRZ)

Geschossflächenzahl : 0,7 (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse : II

. Im Plangebiet darf die zulässige überbaubare Grundfläche durch Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr. 1-3

BauNVO bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden.

. Die maximale Firsthöhe wird im Baugebiet für die jeweiligen Teilbereiche wie folgt festgesetzt:

Teilbereich A1 mit 6,50 m ab unteren Bezugspunkt

Teilbereich A2 mit 8,50 m ab unteren Bezugspunkt

Teilbereich B mit 8,50 m ab unteren Bezugspunkt

Teilbereich C mit 6,50 m ab unteren Bezugspunkt

Teilbereich D mit 8,50 m ab unteren Bezugspunkt

Teilbereich E mit 8,50 m ab unteren Bezugspunkt

. Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthöhe gilt die äußerste Oberkante des Schnittpunktes der

beiden Dachschenkel bzw. der Dachhaut. Bei Dachkonstruktionen mit einseitigem Dachschenkel gilt die

höhere Oberkante des Schnittpunktes der Dacheindeckung mit der Vorderkante der Außenwand.

. Als unteren Bezugspunkt wird die festgesetzte Höhenlage für den jeweiligen Bauplatz bezogen auf die

NN -Höhe für die Bemessung der Firsthöhe festgesetzt:

Bauplatz-Nummer Zugeordneter unterer Bezugspunkt

1, 27,32 261,00 m ü. NN

2,19, 28, 31,42 262,00 m ü. NN.

3 263,50 m ü. NN.

4, 25,12,16,25 265,00 m ü. NN.

5,15, 23 266,00 m ü. NN.

6,8 268,00 m ü. NN.

7,9, 21 267,50 m ü. NN.

10 266,50 m ü. NN.

11,24 265,50 m ü. NN.

13,17,26 264,00 m ü. NN.

14,18,20,29 263,00 m ü. NN.

22 267,00 m ü. NN.

30 263,50 m ü. NN.

33,42 260,00 m ü. NN.

34 259,50 m ü. NN.

35,36,37,44 258,00 m ü. NN

39,40 256,00 m ü. NN.

43 259,00 m ü. NN.

45 257,00 m ü. NN.

46 256,50 m ü. NN.

A 3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

a. Gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt, d.h. es sind nur Gebäude mit

seitlichem Grenzabstand und höchstens 50 m Hauslänge zulässig.

b. In den Teilbereichen A1+2, B, D und E sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser im Sinne von § 22 Abs. 2

Satz 3 als Hausformen zulässig.

c. Im Teilbereich C sind nur Einzelhäuser im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 3 als Hausformen zulässig.

A 4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

a. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO entsprechend

der Planzeichnung festgesetzt. Untergeordnete Gebäudeteile gemäß § 8 Abs. 5 LBauO dürfen die

Baugrenzen ausnahmsweise um max. 1,50 m überschreiten.

b. Die Fläche, die außerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten Bereiche liegt, ist die nicht überbaubare

Grundstücksfläche. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des §

14 BauNVO und sämtliche bauliche Anlagen (u.a. Carports, Garagen, etc.), soweit sie nach Landesrecht in

den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, erlaubt. Für Garagen gilt dies jedoch

nur bis zur rückwärtigen Baugrenze.

A 5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12,14, 21a

BauNVO)

a. Garagen müssen gegenüber der Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraßen mindestens um 5,0 m

zurückgesetzt werden (Stauraum, gemessen von der vordersten Gebäudeecke der Garage bis zur

Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße).

b. Carports bzw. überdachte Stellplätze müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m (gemessen von der

Vorderkante bzw. vordersten Ecke der Überdachung bis zur Straßenbegrenzungslinie der

Erschließungsstraße) als Freihaltestreifen einhalten.

c. Je Wohneinheit (Wohnung) ist eine Fläche für mindestens zwei Stellplätze auf dem Grundstück

nachzuweisen.

d. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sind nur in eingeschossiger

Bauweise zulässig.

A 6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten je

Wohngebäude in den jeweiligen Teilbereichen wie folgt beschränkt:

Teilbereich A1+2: II WE/Wohngebäude

Teilbereich B: II WE/Wohngebäude

Teilbereich C: II WE/Wohngebäude

Teilbereich D: II WE/Wohngebäude

Teilbereich E: II WE/Wohngebäude

A 7. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

a. Die Planstraßen werden als öffentliche Verkehrsflächen im Sinne von § 1 Abs. 3 LStrG festgesetzt und

entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde dimensioniert.

b. Die gemäß Planeintrag festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird mit der

Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“ zur Sicherung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen im

Außenraum festgesetzt.

c. Die gemäß Planeintrag festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird mit der

Zweckbestimmung „Fußweg/Fahrweg“ zur fußläufigen Anbindung an das Wohngebiet festgesetzt.

A 8. Flächen für Versorgung sowie Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung

und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

a. Gemäß Planeintrag in der Planurkunde werden Flächen zur schadlosen Sammlung, Ableitung und

Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers festgesetzt. Die Flächen sind als

naturnaher Retentionsraum herzustellen. Die Funktionsfähigkeit der Mulden ist durch eine angepasste

Pflege der Flächen (Mahd, ggf. Beräumen von Schlamm) zu gewährleisten.

b. Die in der Planzeichnung gekennzeichnete Teilfläche mit der Flurstücksnummer 2080 ist gemäß

Planeintrag als Fläche für die Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von

Niederschlagswasser in Form eines naturnahen Retentionsraums herzustellen.

c. Die in der Planzeichnung gekennzeichnete Fläche wird als Fläche für eine geplante Druckminderanlage

nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen.

d. Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität dienen, sind innerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig, auch soweit für sie keine besonderen Flächen festgesetzt sind.

Hinweis: Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässerungskonzept erarbeitet, dessen Aussagen in der

städtebaulichen Begründung des Bebauungsplanes zusammengefasst werden.

A 9. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a. Nicht bebaute Grundstücksflächen sind als Garten mit heimischen Laub- bzw. Obstbäumen, Hecken und

Sträuchern sowie mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen, zu bepflanzen und

zu unterhalten.

b. Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrünen.

c. Um die Versiegelung im überplanten Bereich zu begrenzen, sind zur Befestigung von privaten Zufahrten,

Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen wasserdurchlässige Materialien, wie z.B. Rasengittersteine,

Abstandspflaster, Öko-Pflaster, wassergebundene Decke o. ä. zu verwenden.

d. Flächenhafte Kies-/ Schotter-/ Splitt- und Steingärten oder –schüttungen sind unzulässig. Ausreichend

begrünte „Steingärten“ mit einem prozentualen Pflanzenanteil von mindestens 65% sind zulässig.

e. Auf den privaten Grundstücksflächen sind als privates Pflanzgebot mindestens zwei standortgerechte,

heimische Laubbäume II. Ordnung oder 10 heimische Sträucher zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft

zu erhalten und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im

Anhang zu entnehmen.

f. Die südlich gelegenen Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden als Fläche für

Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen

und sollen somit als Ortsrandeingrünung fungieren. Auf dieser Fläche sind als Ausgleichsmaßnahme A1

48 standortgerechte, heimische Obstbäume als ortsrandbildende Baumreihe sowie Sträucher zu pflanzen.

Die Artenauswahl und Mindestpflanzqualität ist der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen. Die Bepflanzung

ist dauerhaft zu erhalten, extensiv zu pflegen und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die Wiesenfläche ist

extensiv zu unterhalten. Es sind zwei Mahdgänge pro Jahr erlaubt. Die erste Mahd darf nicht vor dem 15.

Juni eines jeden Jahres erfolgen. Der Anpflanzstreifen darf nicht zur freien Landschaft eingefriedet werden.

Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.

Auf den Flächen sind weiterhin insgesamt 4 Lesesteinhaufen mit jeweils zwei Niststeinen für

Halbhöhlenbrüter entsprechend nachfolgender Angaben fachgerecht herzustellen:

• Anlage einer Mulde mit einer mittigen Tiefe für jeden Lesesteinhaufen (dient dem Schutz und

der Überwinterung diverser Tierarten, insbesondere von Reptilien).

• Anlage von Lesesteinhaufen insbesondere als Brutplatz, Versteck, Nahrungshabitat, zur 

Thermoregulation und als Winterquartier für diverse Tierarten. Volumen ca. 10 m³ - 

Abmessungen: ca. 3,0 m x 3,0 m x 1,2 m oder vergleichbar.

• Als Material sind Natursteine mit einer durchschnittlichen Korngröße von 70 – 400 mm mit 

geringem Feinanteil verwendet werden.

• Bei der Modellierung sollten ausreichend Spalten und Höhlen vorhanden sein.

In jeden Lesesteinhaufen sind zusätzlich je zwei Niststeine für Halbhöhlenbrüter zu installieren; Material:

Holzbeton, Größe: ca. 18 x 18x 18 cm mit einer Fluglochweite von ca. 11 x 8 cm; Innenraum mit

Bodenmulde.

g. Gemäß Planeintrag in der Planurkunde werden Flächen zur schadlosen Sammlung, Ableitung und

Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers festgesetzt. Diese sind als naturnaher

Retentionsraum herzustellen. Die Funktionsfähigkeit der Mulden ist durch eine angepasste Pflege der

Flächen (Mahd, ggf. Beräumen von Schlamm) zu gewährleisten. Die Mindestneigung der Böschungen

beträgt 1:3, jedoch 50 % der Böschungen mit Neigungen flacher als 1:3. Randliche Eingrünung der

Flächen mit Baum- und Strauchpflanzungen sind auf mindestens 50 % der oberen Böschungskanten

durchzuführen.

h. Die in der Planzeichnung gekennzeichnete Teilfläche gemäß Planeintrag als Fläche für die

Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser in Form

eines naturnahen Retentionsraums herzustellen.

A 10. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder

eines beschränkten Personenkreises zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

In der Planurkunde wird eine mit LR1 gekennzeichnete Fläche als Leitungsrecht für Entwässerungskanäle

der Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden festgesetzt. Die abschließende örtliche Lage des

Schutzstreifens wird nach Abschluss der Baugebietserschließung festgelegt. Der Schutzstreifen ist auf

einer Gesamtbreite von 3,0 m zu sichern (jeweils 1,5 m beiderseits der Leitungsachse).

Leitungsgefährdende Verrichtungen müssen hier unterbleiben. Der Schutzstreifen ist von jeglicher

Bebauung und jeglichem Aufwuchs freizuhalten, wobei mögliche Ausnahmen der Erlaubnis der

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden bedürfen.

In der Planurkunde wird die bestehende 20-kV-Freileitung nur zeichnerisch dargestellt mit der

nachrichtlichen Mitteilung, dass die Leitung abgebaut wird.

A 11. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des

Straßenkörpers erforderlich sind

Abböschungen, erforderliche Stützmauern und Betonrückenstützen, soweit sie zur Herstellung des

Straßenbaukörpers notwendig werden, sind auf privaten Grundstücken zu dulden. Notwendige

Abböschungen der Baugrundstücke im Straßenbereich sind mit einer Neigung von 1 : 1,5 anzulegen. Die

Böschungsflächen sind vom Grundstückseigentümer durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern.

Stützmauern dürfen eine Höhe von 1,0 m nicht überschreiten.

A 12. Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Im Plangebiet werden gemäß Eintrag in der Planurkunde öffentliche Grünflächen festgesetzt.

A 13. Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen

           (§ 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB)

Die zu erwartenden Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft werden durch die Festsetzung von Flächen

und Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie Festsetzungen auf den Baugrundstücken im

Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeglichen.

Die Ausgleichsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB „A 1“ umfasst insgesamt 6.455 m². Die

Ortsrandeingrünung und sonstige Maßnahmen gem. textlicher Festsetzungen sind auf der gesamten

Fläche herzustellen.

Als Ausgleich für das Bebauungsplangebiet entfallen von der Fläche „A 1“:  3.673 m² .

Die Ausgleichsflächen und Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (3.523 m²) innerhalb des

Geltungsbereichs des Bebauungsplanes werden entsprechend der prozentualen Verteilung des Eingriffs

im Gebiet wie folgt zugeordnet:

a. Zuordnung zu den künftigen Straßenverkehrsflächen (Planstraße A, B und C) zu 28,20%.

b. Zuordnung zu den teilversiegelten Flächen (Wirtschaftsweg, Fahrweg) zu 2,72 %.

c. Zuordnung zu den privaten Eingriffsflächen der Baugrundstücke (Allgemeines Wohngebiet mit

maximaler GRZ von 0,6) zu 69,08 %.

Die Restfläche von „A 1“ i.H.v. 2.782 m² wird in das Ökokonto der Ortsgemeinde eingebucht.

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88

LBauO.

Hinweis:

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssatzung, die ihre

Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den Bebauungsplan, welcher seinerseits

auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, eingefügt wird.

Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das

bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 Abs. 4 BauGB

und § 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als Rechtsvorschrift vorgesehene

Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der bundesrechtlich abschließende Katalog der

Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB erweitert werden (Beschluss des

Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 1991 - 4 NB 6.91 -).

B 1. Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen

Dachform und Dachneigung:

Für Hauptgebäude sind alle Dachformen im Rahmen der in der Planurkunde eingetragenen

Dachneigungen von 0° — 45° (Mindestmaß – Höchstmaß) im Plangebiet zugelassen, außer

Schmetterlings- (nur nach innen geneigte Dächer) und Tonnendächer.

Staffelgeschosse:

Staffelgeschosse sind im rückwärtigen Bereich sowie zur Straßenseite hin mindestens 1,50 m gegenüber

der Außenwand des darunterliegenden Geschosses zurückzusetzen.

B 2. Gestalterische Anforderungen an nicht überbaubare Grundstücksflächen, Einfriedungen und

Stützmauern

a. Flächenhafte Kies-/ Schotter-/ Splitt- und Steingärten oder –schüttungen sind unzulässig. Begrünte

"Steingärten" mit einem prozentualen Pflanzenanteil (Mindestflächenanteil/Mutterbodenfläche) von

mindestens 65 % sind zulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit offenem oder

bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen, zu bepflanzen und zu unterhalten.

b. Eine Nutzung der Vorgärten als Arbeits- und/ oder Lagerfläche ist untersagt.

c. Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Bei einer terrassenförmigen Anordnung von

Stützmauern ist ein Mindestabstand von 1,0 m zwischen den Stützmauern einzuhalten.

d. Die Grundstücke können eingefriedet werden. Im Bereich zwischen öffentlichen Verkehrsflächen bzw.

Straßenbegrenzungslinien und Baugrenzen sind Einfriedungen aus Baustoffen nur bis zu einer max. Höhe

von 1,25 m über OK Straße zulässig, soweit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entlang der

Erschließungsstraße sowie in Einmündungsbereichen gewährleistet ist. Die seitlichen und rückwärtigen

Grundstücksgrenzen dürfen, soweit sie nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, bis 2,0 m OK

Gelände eingefriedet werden.

e. Geländeauffüllungen auf Privatgrundstücken sind nur bis zu einer Höhe von 1,0 m gegenüber dem

Ursprungsniveau zulässig.

f. Sämtliche Böschungen auf Privatgrundstücken sind bis zu einem Höhenunterschied von maximal 1,0 m

zulässig, solange sie mit einem Neigungsverhältnis von mind. 1:1,5 oder flacher ausgebildet sind.

Böschungen sind gärtnerisch zu gestalten und flächig zu bepflanzen.

C Hinweise

C 1 Kulturdenkmäler

In Bezug auf die Erschließung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange zu beachten:

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag für den Straßenbau) hat der

Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft,

Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie für die späteren

Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, hat der Planungsträger bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die

späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die
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rechtzeitig (mind. 4 Wochen im Voraus) hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu

benachrichtigen, damit diese ggf. behördlich überwacht werden können. Die Meldepflicht gilt bereits für

vorbereitende Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumaßnahmen.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes

(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008

(GVBl.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich

zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen

Verlust zu sichern.

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht

von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein

angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden

Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend,

durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der

eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die

Maßnahmen erforderlich.

5. Der Oberbodenabtrag für den Straßenbau (Zuführung vom „Weitersweiler Weg“ und Verlängerung der

„Alber-Schweitzer-Straße“ nach Süden) ist mit einem Bagger mit schwenkbarem Böschungslöffel

durchzuführen. Ein Mitarbeiter der Landesarchäologie Speyer wird die Erdarbeiten überwachen.

6. Sollten im Straßenbereich (Verlängerung der „Albert-Schweitzer-Straße“) archäologische Befunde

angetroffen werden, die sich weiter nach Westen auf die zu bebauenden Grundstücke erstrecken, muss

eine eventuelle Untersuchung dieser Grundstücke vor Baubeginn geregelt werden.

   7. Die von Nr. 1 bis 6 benannten Punkte sind grundsätzlich in die Bauausführungspläne als Auflagen zu

übernehmen.

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie

Grenzsteine) befinden könnten. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen

o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der

Erschließungsmaßnahmen gilt. Diese Meldepflicht liegt beim Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG,

Punkt 2, sowie für die späteren Erdarbeiten beim Bauträger/ Bauherr.

C 2 Wassergefährdende Stoffe

Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefährdende Stoffe) und des § 40 der Verordnung

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) wird hingewiesen. Nach § 65 LWG i.V.m. §

62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl

mehr als 1000l) vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen zugelassenen

Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung

Donnersbergkreis ein durch den ausführenden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die

ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen.

C 3 Baugrund / Radon

Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulässige Belastung des Baugrundes),

DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und Gräben; Böschungen,

Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik)

sowie das einschlägige technische Regelwerk zu beachten. Für das Baugebiet ist eine Baugrunduntersuchung

mit allgemeinen Aussagen zur Gründung von Gebäuden, Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen

durchzuführen.

Es sind die Anforderungen für Bauen im Radonvorsorgegebiet zu beachten. Das Baugebiet liegt innerhalb von

Flächen, in denen ein lokal hohes Radonvorkommen (>100 kBq/cbm) vom Landesamt für Geologie und Bergbau,

Mainz (Quelle: Radonprognosekarte) vermutet wird. Es werden zur Ermittlung der tatsächlichen Radonbelastung

in der Bodenluft auf den jeweiligen Baugrundstücken den Bauwilligen objektbezogene Untersuchungen mit

bautechnischen Empfehlungen empfohlen. Radon ist ein in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz

Deutschland vorkommendes Edelgas, das vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine

erhöhte Konzentration in der Bodenluft auf. Entsprechend dem Vorsorgeschutz können für Neubauten

Schutzmaßnahmen erforderlich werden. Entsprechende Präventionsmaßnahmen können den Merkblättern zur

Senkung der Radonkonzentration in Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit (Bonn, 2004) entnommen werden. Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen Grenzwerten

für die Radonkonzentration in der Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in Deutschland bisher

nicht.

Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca.: 3

- 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden

entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse

wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige

Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an

mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der

geologischen Situation auch höher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt werden und

dabei die folgenden Posten enthalten:

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme

des Bohrgutes;

- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der

Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit;

- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in der Bodenluft

beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und

Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden.

Des Weiteren wird eine Prüfung der Hangstabilität empfohlen.

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.

C 4 Versorgungsflächen / Leitungsführung / Telekommunikation

Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der

Bauherr/Eigentümer/Planungsträger mit den zuständigen Versorgungsträgern rechtzeitig in Verbindung setzen,

um sich über die genaue örtliche Lage von Leitungen und Anlagen zu erkundigen, damit Sach- und

Personenschäden vermieden werden können. Die von der Erschließung berührten Behörden sind zur

Abstimmung der technischen Belange im Rahmen der Ausführungsplanung rechtzeitig zu beteiligen.

Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der einzelnen

Grundstücke bis auf die Grundstücke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf den

einzelnen Grundstücken und stehen unter elektrischer Spannung.

Auf die Merkblätter „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft“

und „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ wird hingewiesen.

Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter öffentlicher

Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu beachten.

Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und

Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 1989 und

“GW 125: Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ des Deutschen Verein des Gas- und

Wasserfaches (DVGW) von März 1989 ist auf folgendes hinzuweisen:

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/

Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse -

Außenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewährleistungen der Betriebssicherheit der Leitungen

erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabensträger, in Absprache mit dem jeweiligen

Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwänden aus

Kunststoff) vorzusehen.

lm räumlichen Geltungsbereich verläuft im unbefestigten Wirtschaftsweg (Gemarkung Bolanden, Flur 0, Parzelle

1983112) die übergeordnete Transportleitung ,,HB Kuhkopf – Bolanden“ DN 150, GGG inklusive Steuerkabel.

Der exakte Verlauf der Transportleitung hinsichtlich Lage und Tiefe muss im Vorfeld der Erschließungsarbeiten

durch Suchschachtungen nach Maßgaben der WVR festgestellt werden. lm direkten Umfeld der Transportleitung

ist nach DVGW Arbeitsblatt W 400-1 ein Schutzstreifen von 4,00 m (beidseitig 2,00 m ab Achse) einzuhalten. Es

wird darauf hingewiesen, dass Schutzstreifen zum Zweck von Reparaturen sowie Wartungs- und

Instandsetzungsarbeiten jeder Zeit zugänglich sein müssen und daher nicht überbaut werden dürfen.

Der künftig zur Verfügung stehende Ruhedruck wird ca. 2,10 bar im nordwestlichen Bereich und ca. 2,80 bar im

südwestlichen Bereich betragen. Durch Verbrauchsentnahme in der angrenzenden Bebauung sowie bei einem

Brandfall wird der Druck unterschritten. Für das komplette Neubaugebiet wird daher eine eigene Druckzone

erstellt. Die Einspeisung muss über die übergeordnete Transportleitung „HB Kuhkopf-Bolanden“ mittels einer

Druckminderanlage erfolgen. Aus hydraulischen Gründen wird das Bauwerk (Form des Bauwerks zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht festgelegt) auf der gemäß Planeintrag gekennzeichneten Fläche im Bebauungsplan

nachrichtlich übernommen.

In der Planurkunde wird eine Fläche mit einem Leitungsrecht für die bestehende 20-kV-Starkstromfreileitung der

Pfalzwerke Netz AG in Ludwigshafen festgesetzt. Die abschließende örtliche Lage des Schutzstreifens wird nach

Abschluss der Baugebietserschließung festgelegt. Der Schutzstreifen ist auf einer Gesamtbreite von 20,0 m zu

sichern (jeweils 10,0 m beiderseits der Leitungsachse), leitungsgefährdende Verrichtungen müssen hier

unterbleiben. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und jeglichen Aufwuchs freizuhalten. Gemäß

Beschlussvorlage der Gemeinde entsprechend den Abstimmungen mit dem Versorger wird die Freileitung jedoch

zurückgebaut und unterirdisch verlegt.

C 5 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen

Bei der Erschließung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der einzelnen

Grundstücke bis auf die Grundstücke unterirdisch verlegt. Die Anschlussleitungen stehen unter elektrischer

Spannung und sind in der Planurkunde nicht dargestellt.

Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss sich der

Bauherr/Eigentümer mit dem zuständigen Versorgungsträger in Verbindung setzen, um sich über die genaue

örtliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen sowie das Erfordernis von Maßnahmen zur

Sicherung/Änderung dieser Anschlussleitungen zu klären, damit Sach- und Personenschäden vermieden werden

können.Im Plangebiet können sich unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung (u.a.

Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Telekom) befinden, die in der Planurkunde nicht dargestellt werden.

Die tatsächliche Lage der Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplänen der zuständigen Versorger sowie allein

aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Leitungen sowie

Berücksichtigung weiterer technischer Belange im Zusammenhang mit geplanten Erschließungs- und

Baumaßnahmen ist frühzeitig vom Bauherr bzw. Grundstückseigentümer im Rahmen der Ausführungsplanung

mit den jeweiligen Versorgungsträgern abzustimmen, sodass Sach- und Personenschäden vermieden werden.

Unterirdische Leitungsanlagen dürfen nur nach Zustimmung der zuständigen Versorger überbaut werden.

Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung befindet sich derzeit eine 20-kV-Freileitung, welche nach

Rücksprache mit der Pfalzwerke Netz AG, rückgebaut und in die künftige öffentliche Verkehrsfläche verlegt

werden soll.

lm räumlichen Geltungsbereich verläuft im unbefestigten Wirtschaftsweg (Gemarkung Bolanden, Flur 0, Parzelle

1983/12) die übergeordnete Transportleitung, „HB Kuhkopf –Bolanden“ DN 150, GGG inklusive Steuerkabel. lm

direkten Umfeld der Transportleitung ist nach DVGW Arbeitsblatt W 400-1 ein Schutzstreifen von 4,00 m

(beidseitig 2,00 m ab Achse) einzuhalten. Der Schutzstreifen muss zum Zweck von Reparaturen sowie

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten jeder Zeit zugänglich sein, darf nicht überbaut werden und ist von

jeglichem Aufwuchs freizuhalten. Die Eigentümer von Grundstücken auf denen Leitungsrechte eingetragen sind,

sind verpflichtet, die Verlegung von Leitungen, sowie die Herstellung und Unterhaltung der dazu notwendigen

Einrichtungen zu dulden. Die Leitungsrechte sind dinglich zu sichern. Hierbei ist anzumerken, dass gemäß § 9

Abs. 1 Nr. 21 BauGB lediglich die Festsetzung der Flächen für die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zulässt, nicht

aber die Festsetzung der Rechte selbst. Eine Begründung der Rechte hat durch eine dingliche Sicherung zu

erfolgen (bspw. Vertrag).

C 6 Brandschutz / Trinkwasserversorgung

Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wird hingewiesen.

Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes ist gemäß § 13

Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen der KV Donnersbergkreis (14 Tage vorher) anzuzeigen.

C 7 Sonstige Unklarheiten

Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulässigkeit und baulichen Gestaltung von Anlagen im Geltungsbereich des

Bebauungsplans wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauabteilung der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden empfohlen.

C 8 Erdwärme

Gemäß §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46 Landeswassergesetz

(LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des Grundwassers eine

Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde der

Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf.

Luftwärmepumpen sind entweder in ein Haupt- oder Nebengebäude (z.B. Garage) zu integrieren oder vollständig

einzuhausen (sog. Kapselung). Die Innenwände der Einhausung sind schallabsorbierend und sämtliche

Durchführungen (Leitungen, Luftdurchlässe) —auch bei Wärmepumpen im Gebäude- schalldicht auszuführen

(z.B. mit Vorsatzschalen).“

C 9 Siedlungsentwässerung

Das auf den Grundstücken anfallende Oberflächenwasser / Regenwasser (u.a. Dachentwässerung) ist zu

sammeln und über den Regenwasserkanal (Hausanschluss) leitungsgebunden abzuführen. Eine verzögerte

Rückhaltung über eine Zisterne mit (ganzjähriger) Brauchwassernutzung wird empfohlen.

Das anfallende Schmutzwasser ist über den Schmutzwasserkanal (Hausanschluss) leitungsgebunden

abzuführen.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 28 LWG sind die durch die Bebauung und Erschließung des Plangebietes

hervorgerufenen nachteiligen Veränderungen der Abflussverhältnisse für das Oberflächenwasser auszugleichen

soweit sie in einer bisherigen Erlaubnis nicht berücksichtigt sind.

Die abschließenden Anforderungen der Entwässerung bleiben der ggf. erforderlichen wasserrechtlichen

Genehmigung und der technischen Ausführung der Entwässerungsanlagen in Abstimmung mit der zuständigen

Genehmigungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft,

Kaiserslautern) vorbehalten. Zum Bebauungsplan wird ein Entwässerungskonzept erarbeitet.

C 10 Oberflächenentwässerung

Im Rahmen der geplanten Oberflächenentwässerung wird ein Wasserrechtsverfahren nach

§§ 8,9 WHG erforderlich, um die Einleitung des Oberflächenwassers in den Langenbach zu legitimieren. Die

Zuständigkeit liegt hierbei bei der Oberen Wasserbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd,

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz in Kaiserslautern.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein Entwässerungskonzept erstellt, in welchem der Umgang mit dem

Oberflächenwasser erarbeitet wird.

C 11 Kampfmittel

Im Geltungsbereich der Satzung kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht grundsätzlich ausgeschlossen

werden. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist die Durchführung einer grundstücksbezogenen, historischen

Recherche einschl. Bewertung oder eine präventive Absuche von Kampfmitteln durch eine qualifizierte Fachfirma

zu prüfen. Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz

zu melden. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die

Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf

öffentlichen Straßen zu transportieren.

C 12 Sonstige Hinweise

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Halle“ liegt aktuell partiell im geplanten Bereich einer

Wasserschutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Tiefbrunnen „Am Gerbach“, welches sich aktuell noch im

Ausweisungsverfahren befindet. Die Ausweisung eines Wohngebietes in einer Wasserschutzzone III ist

grundsätzlich zulässig, soweit eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erfolgt und die entsprechenden

Schutzbestimmungen eingehalten werden.

Für die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen:

Bolanden, den ____________________                               __________________________

A. Juchem, Ortsbürgermeister

Verfahrensablauf

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB                     21.03.2018

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem.

§ 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt Nr. 47 der Verbands-

          gemeinde Kirchheimbolanden 30.11.2018

  3. Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1

BauGB im Amtsblatt Nr.47 der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden 30.11.2018

4. Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentl. Belange

gem. § 4 Abs.1 BauGB          von 03.11.2018 bis 11.01.2019

5. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1

BauGB                                         von 03.11.2018 bis 11.01.2019

6. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung

abgegebenen Stellungnahmen und Abwägung gem.  § 1 Abs.7 BauGB 13.11.2019

  7. Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB                                                 23.09.2020

8. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2

BauGB im Amtsblatt Nr. 49 der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden 04.12.2020

9. Beteiligung der Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB

und Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die

öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB                 14.12.2020 bis 29.01.2021

10. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2

BauGB für die Dauer eines Monats         14.12.2020 bis 29.01.2021

11. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegebenen

Stellungnahmen und Abwägung gem. § 1 Abs.7 BauGB 18.05.2022

   12.  Auslegungsbeschluss über den geänderten Entwurf

gem. § 3 Abs. 2 BauGB                              18.05.2022

   13.  Bekanntmachung der 1. erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs.2

BauGB im Amtsblatt Nr. 26 der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden 01.07.2022

14. Beteiligung der Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB

und Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die

1.erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB                    11.07.2022 bis 29.07.2022

15. 1. erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2

BauGB (verkürzt)                                                       11.07.2022 bis 29.07.2022

16. Prüfung der während der erneuten öffentlichen Auslegung und der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegebenen

Stellungnahmen und Abwägungsbeschlüsse § 1 Abs.7 BauGB           02.08.2023

17. Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB                                                    02.08.2023

18. Bekanntmachung der 2.erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs.2

BauGB im Amtsblatt Nr. 39 der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden 06.10.2023

19. Beteiligung der Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB

und Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die

2.erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB       16.10.2023 bis 07.11.2023

20. 2. erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2

BauGB für die Dauer (verkürzt)                                                    16.10.2023 bis 07.11.2023

21. Prüfung der während der 2.erneuten öffentlichen Auslegung und der

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegebenen

Stellungnahmen und Abwägungsbeschlüsse § 1 Abs.7 BauGB                     28.02.2024

22. Beschluss über den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB

und über die Gestaltungssatzung gem. § 88 LBauO –Satzungs-

beschluss 28.02.2024

23. Vorlage bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis

 zur Genehmigung mit Schreiben vom       ___________

24. Die Kreisverwaltung hat den Bebauungsplan genehmigt

mit Verfügung vom:                 ___________

Az.: _________________

25. Ausfertigung des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planurkunde vom Februar 2024, Textlichen Festsetzungen und

Satzungstext, stimmt in allen seinen Teilen mit dem Willen des Gemeinderats überein. Das für den

Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

veröffentlich.

Bolanden, den _____________________                           __________________________

A. Juchem, Ortsbürgermeister

26. Bekanntmachung des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Der Bebauungsplan ist gem. § 10 BauGB am ________________ im Amtsblatt Nr. ____ mit dem Hinweis

bekannt gemacht worden, wo der Bebauungsplan von jedermann eingesehen werden kann. Mit dieser

Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Bolanden, den ____________________                               __________________________

A. Juchem, Ortsbürgermeister

Hinweise auf Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Gemäß § 214 Abs. 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich. Für die Aufstellung des Bebauungsplans „In der Halle“

einschließlich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende Rechtsgrundlagen

berücksichtigt:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI I S. 3634),

in der derzeit gültigen Fassung

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.

I S. 3786), in der derzeit gültigen Fassung

• Landesbauordnung Rheinland- Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. November

1998, in der derzeit gültigen Fassung

• Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), in der derzeit gültigen

Fassung

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), in der derzeit gültigen Fassung

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994, in der derzeit gültigen Fassung

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der derzeit gültigen Fassung

• Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), in der

derzeit gültigen Fassung

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.

Februar 2010 (BGBl. I S. 94), in der derzeit gültigen Fassung

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der derzeit gültigen Fassung

• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBL. 2015, 127), in der derzeit gültigen

Fassung

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013

(BGBl. I S. 1274), in der derzeit gültigen Fassung

• TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), in der

derzeit gültigen Fassung

• Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977

(GVBl. S. 273), in der derzeit gültigen Fassung

• Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), in der derzeit

gültigen Fassung

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013

(BGBl. I S. 1274), in der derzeit gültigen Fassung

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), in der derzeit gültigen Fassung
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